
Satzung vom 16.12.2011
zur Änderung der

Satzung über die öffentliche Abwasser-
beseitigung

(Abwassersatzung - AbwS)
vom 17.9.2001

Aufgrund von § 45 b Abs. 4 des Wasserge-
setzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4
und 11 der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg (GemO) §§ 2, 8 Abs. 2, 11,
13, 20 und 42 des Kommunalabgabengeset-
zes für Baden-Württemberg (KAG) hat der
Gemeinderat der Gemeinde Gottenheim am
16.12.2011 folgende Satzung zur Änderung
der Satzung über die öffentliche Abwasser-
beseitigung vom 17.9.2001 zuletzt geändert
am 23.11.2009 beschlossen:

§ 1
Die §§ 2 und 36-45 der Satzung über die öf-
fent l iche Abwasserbesei t igung vom
17.9.2001, zuletzt geändert durch Satzung
vom 23.11.2009, werden wie folgt neu
gefasst:

„§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Abwasser ist Wasser, das durch häusli-
chen, gewerblichen, landwirtschaftlichen
oder sonstigen Gebrauch verunreinigt oder
sonst in seinen Eigenschaften verändert ist
oder das von Niederschlägen aus dem Be-
reich bebauter oder befestigter Grundstücke
abfließt.

(2) Zentrale öffentliche Abwasseranlagen
haben den Zweck, das im Gemeindegebiet
angefallene Abwasser zu sammeln, den Ab-
wasserbehandlungsanlagen zuzuleiten und
zu reinigen. Zentrale öffentliche Abwasser-
anlagen sind insbesondere die öffentlichen
Kanäle, Anlagen zur Ableitung von Grund-
und Drainagewasser, durch die die öffentli-
chen Abwasseranlagen entlastet werden,
Regenrückhaltebecken, Regenüberlauf-
und Regenklärbecken, Abwasserpumpwer-
ke, Kläranlagen, Versickerungs- und Rüc-
khalteanlagen für Niederschlagswasser
(u.a. Mulden- und Rigolensysteme, Sicker-
mulden/-teiche/-schächte, Retentionsbo-
denfilter), soweit sie von der Gemeinde Got-
tenheim zur öffentlichen Abwasserbeseiti-
gung benutzt werden und nicht Teil der
Grundstücksentwässerungsanlagen sind,
sowie offene und geschlossene Gräben, so-
weit sie von der Gemeinde zur öffentlichen
Abwasserbeseitigung benutzt werden. Die
zentrale öffentliche Abwasserbeseitigung
endet an der Grenze des zu entwässernden
Grundstücks.
Zu den zentralen öffentlichen Abwasseranla-
gen gehört auch der Teil der Hausanschluss-
leitung, der im Bereich der öffentlichen Ver-
kehrs- und Grünflächen verläuft (Grund-
stücksanschluss).

(3) Zu den dezentralen öffentlichen Ab-
wasseranlagen gehören alle Vorkehrungen

und Einrichtungen für die Abfuhr und die Be-
handlung von Abwasser aus geschlossenen
Gruben und Fäkalschlamm aus Kleinkläran-
lagen (Hauskläranlagen) außerhalb des zu
entwässernden Grundstücks.

(4) Grundstücksentwässerungsanlagen
sind alle Einrichtungen, die der Sammlung,
Vorbehandlung, Prüfung und Ableitung des
Abwassers bis zur öffentlichen Abwasseran-
lage dienen. Dazu gehören insbesondere Lei-
tungen, die im Erdreich oder im Fundament-
bereich verlegt sind und das Abwasser dem
Grundstücksanschluss zuführen (Grundlei-
tungen), Prüfschächte sowie die sich auf pri-
vaten Grundstücken befindlichen Pumpanla-
gen bei einer Abwasserdruckentwässerung.
Für den Bereich der dezentralen Abwasser-
beseitigung gehören hierzu insbesondere
Kleinkläranlagen (Hauskläranlagen) und ge-
schlossene Gruben, einschließlich Zubehör,
innerhalb des zu entwässernden
Grundstücks.

(5) Notüberläufe sind Entlastungsbauwerke
für außerplanmäßige Ableitungen in den öf-
fentlichen Kanal; sie sind so auszulegen,
dass eine Einleitung nur in Ausnahmesitua-
tionen (z.B. Starkregen) erfolgt. Drosselein-
richtungen dienen der gleichmäßigen und
reduzierten (gedrosselten) Ableitung von
Abwasser in den öffentlichen Kanal.

§ 36
Erhebungsgrundsatz

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der
öffentlichen Abwasseranlagen getrennte Ab-
wassergebühren für das auf den Grundstü-
cken anfallende Schmutzwasser (Schmutz-
wassergebühr) und für das auf den Grund-
stücken anfallende Niederschlagswasser
(Niederschlagswassergebühr).

§ 37
Gebührenmaßstab

(1) Die Schmutzwassergebühr bemisst sich
nach der Schmutzwassermenge, die auf
dem an die öffentlichen Abwasseranlagen
angeschlossenen Grundstück anfällt (§ 39).

(2) Die Niederschlagswassergebühr bemisst
sich nach den bebauten und befestigten
(versiegelten) Flächen der an die öffentliche
Abwasserbeseitigung angeschlossenen
Grundstücke (abgerundet auf volle m2), von
denen das Niederschlagswasser den öffent-
lichen Abwasseranlagen über eine Grund-
stücksentwässerungsanlage oder in
sonstiger Weise zugeführt wird (§ 40).

§ 38
Gebührenschuldner

(1) Schuldner der Schmutzwassergebühr
und der Niederschlagswassergebühr (§ 36)
ist der Grundstückseigentümer. Der Erbbau-
berechtigte ist anstelle des Grundstücksei-
gentümers Gebührenschuldner. Beim
Wechsel des Gebührenschuldners geht die
Gebührenpflicht mit Beginn des auf den

Übergang folgenden Monats auf den neuen
Gebührenschuldner über.

(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Ge-
samtschuldner.

§ 39
Schmutzwassermenge

(1) In dem jeweiligen Veranlagungszeitraum
(§ 42 Abs. 1 Satz 1) gilt im Sinne von § 37
Abs. 1 als angefallene Abwassermenge:

1. die dem Grundstück aus der öffentlichen
Wasserversorgung zugeführte Wasser-
menge;

2. bei nichtöffentlicher Trink- oder Brauch-
wasserversorgung die dieser entnom-
mene Wassermenge;

3. im übrigen das auf den Grundstücken
anfallende Niederschlagswasser, soweit
es als Brauchwasser im Haushalt oder
im Betrieb genutzt wird.

(2) Der Nachweis der angefallenen Abwas-
sermenge bei nichtöffentlicher Wasserver-
sorgung (Abs. 1 Nr. 2) und bei der Nutzung
von Niederschlagswasser als Brauchwasser
(Abs. 1 Nr. 3) soll durch Messung eines be-
sonderen Wasserzählers (Zwischenzählers)
erbracht werden, der den eichrechtlichen
Vorschriften entspricht und von der Gemein-
de plombiert worden ist. Zwischenzähler dür-
fen nur durch ein fachlich geeignetes Instal-
lationsunternehmen eingebaut werden. Sie
stehen im Eigentum des Grundstückseigen-
tümers und sind von diesem auf eigene Kos-
ten einzubauen und zu unterhalten. Der erst-
malige Einbau sowie der Austausch eines
Zwischenzählers ist der Gemeinde innerhalb
von 2 Wochen unter Angabe des
Zählerstandes anzuzeigen.

(3) Solange der Gebührenschuldner bei Ein-
leitungen nach Absatz 1 Nr. 3 keine geeigne-
ten Messeinrichtungen anbringt, wird als an-
gefallene Abwassermenge eine Pauschal-
menge von 12 cbm je Jahr und Person zu-
grundegelegt. Dabei werden alle polizeilich
gemeldeten Personen berücksichtigt, die
sich zum Zeitpunkt der Entstehung der Ge-
bührenschuld (§ 42) auf dem Grundstück
aufhalten.

§ 39a
Absetzungen von der

Schmutzwassergebühr
(1) Wassermengen, die nachweislich nicht in
die öffentlichen Abwasseranlagen eingelei-
tet wurden, werden auf Antrag des Gebüh-
renschuldners bei der Bemessung der Ab-
wassergebühr abgesetzt.

(2) Der Nachweis der nicht eingeleiteten
Frischwassermengen soll durch Messung ei-
nes besonderen Wasserzählers (Zwischen-
zählers) erbracht werden, der den eichrecht-
lichen Vorschriften entspricht und von der
Gemeinde plombiert worden ist. Zwischen-
zähler dürfen nur durch ein fachlich geeigne-
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tes Installationsunternehmen eingebaut wer-
den. Sie stehen im Eigentum des Grund-
stückseigentümers und sind von diesem auf
eigene Kosten einzubauen und zu unterhal-
ten. Der ertmalige Einbau sowie der Aus-
tausch eines Zwischenzählers ist der
Gemeinde innerhalb von 2 Wochen unter
Angabe des Zählerstandes anzuzeigen.

(3) Von der Absetzung bleibt eine Wasser-
menge von 20 cbm/Jahr ausgenommen,
wenn der Nachweis über die abzusetzende
Wassermenge nicht durch einen Zwischen-
zähler gemäß Abs. 2 erbracht wird. Bei de-
fekten Meßeinrichtungen erfolgt eine Schät-
zung auf Grund des Durchschnitts der
vergangenen Jahre.

(4) Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben
die abzusetzende Wassermenge nicht durch
Messungen nach Absatz 2 festgestellt, wer-
den die nicht eingeleiteten Wassermengen
pauschal ermittelt. Dabei gilt als nichteinge-
leitete Wassermenge im Sinne von Absatz 1:
1. je Vieheinheit bei Pferden,

Rindern, Schafen, Ziegen
und Schweinen 15 cbm/Jahr,

2. je Vieheinheit bei Geflügel 5 cbm/Jahr.

Diese pauschal ermittelte nicht eingeleitete
Wassermenge wird um die gemäß Absatz 2
von der Absetzung ausgenommene Wasser-
menge gekürzt und von der gesamten ver-
brauchten Wassermenge abgesetzt. Die da-
bei verbleibende Wassermenge muss für
jede für das Betriebsanwesen polizeilich ge-
meldete Person, die sich dort während des
Veranlagungszeitraums nicht nur vorüber-
gehend aufhält, mindestens 40 cbm/Jahr für
die erste Person und für jede weitere Person
mindestens 35 cbm/Jahr betragen.
Der Umrechnungsschlüssel für Tierbestän-
de in Vieheinheiten zu § 51 des Bewertungs-
gesetzes ist entsprechend anzuwenden. Für
den Viehbestand ist der Stichtag maßge-
bend, nach dem sich die Erhebung der Tier-
seuchenbeiträge für das laufende Jahr
richtet.

(5) Anträge auf Absetzung nicht eingeleiteter
Wassermengen sind bis zum Ablauf eines
Monats nach Bekanntgabe des Gebühren-
bescheids unter Angabe der abzusetzenden
Wassermenge zu stellen.

§ 40
Versiegelte Grundstücksfläche

(1) Maßgebend für die Berechnung der be-
bauten und befestigten (versiegelten) Flä-
chen der angeschlossenen Grundstücke ist
der Zustand zu Beginn des Veranlagungs-
zeitraumes, bei erstmaliger Entstehung der
Gebührenpflicht der Zustand zum Zeitpunkt
des Beginns des Benutzungsverhältnisses.

(2) Die versiegelten Flächen (gemessen in
qm) werden mit einem Faktor multipliziert,
der unter Berücksichtigung des Grades der
Wasserdurchlässigkeit wie folgt festgesetzt
wird:
a) wasserundurchlässige Befestigungen:

Asphalt, Beton, Pflaster, Platten, Fliesen
und sonstige wasserundurchlässige Be-

festigungen mit Fugenverguss oder auf
Beton verlegt Faktor 1,0

b) teilweise wasserdurchlässige Befesti-
gungen:
Pflaster, Platten, Fliesen, Verbundsteine
und sonstige wasserundurchlässige Be-
festigungen ohne Fugenverguss auf si-
ckerfähigem Untergrund verlegt

Faktor 0,7

Sickersteine, Kies- oder
Schotterflächen, Schotterrasen,
und Rasengittersteine Faktor 0,4

c) Gebäudergrundrißflächen
mit darüber liegenden:
Dachflächen
ohne Begrünung Faktor 1,0
Gründächern Faktor 0,4

Für Tiefgaragendächer gelten diese
Faktoren entsprechend.

d) Für versiegelte Flächen anderer Art gilt
der Faktor derjenigen Versiegelungsart
nach den Buchstaben a) bis c), welche
der betreffenden Versiegelung in Abhän-
gigkeit vom Wasserdurchlässigkeitsgrad
am nächsten kommt; die Wasserdurch-
lässigkeit dieser Befestigung kann auch
im Einzelfall durch eine Produktinforma-
tion des Herstellers oder auf andere
Weise nachgewiesen werden.

(3) Versiegelte Flächen, von denen das anfal-
lende Niederschlagswasser regelmäßig in ei-
ner Sickermulde, Rigolenversickerung, ei-
nem Sickerschacht oder einer ähnlichen Ver-
sickerungsanlage versickert oder in einer Re-
tentionszisterne oder einer ähnlichen Anlage
zurückgehalten und nur über einen Notüber-
lauf oder eine Drosseleinrichtung den öffentli-
chen Abwasseranlagen zugeführt wird, wer-
den mit 10 vom Hundert der Fläche berücks-
ichtigt. Dies gilt nur für Flächen oder Flächen-
anteile, für die die angeschlossenen Versi-
ckerungsanlagen ein Stauvolumen von 1 cbm
je angefangene 50 qm angeschlossene Flä-
che und mindestens ein Stauvolumen von 2
cbm aufweisen.

(4) Versiegelte Teilflächen, von denen das
anfallende Niederschlagswasser regelmä-
ßig über eine Niederschlagswassernut-
zungsanlage (Zisterne) genutzt und nur über
einen Notüberlauf und/oder eine Drosselein-
richtung den öffentlichen Abwasseranlagen
zugeführt wird, werden
a) mit 10 vom Hundert der Fläche berücks-

ichtigt, wenn das dort anfallende Nieder-
schlagswasser ganz oder teilweise im
Haushalt oder Betrieb als Brauchwasser
(z.B. für Toilettenanlagen, Waschma-
schinen u.ä.) genutzt wird,

b) mit 50 vom Hundert der Fläche berücks-
ichtigt, wenn das dort anfallende Nieder-
schlagswasser ausschließlich zur Gar-
tenbewässerung genutzt wird.

Dies gilt nur für Flächen oder Flächenanteile,
für die die angeschlossenen Niederschlags-

wassernutzungsanlagen ein Speichervolu-
men von 1 m3 je angefangene 50 qm ange-
schlossene Fläche und mindestens ein Spei-
chervolumen von 2 m3 aufweisen.

(5) Abs. 3 und 4 gelten entsprechend für
sonstige Anlagen, die in ihren Wirkungen
vergleichbar sind.

(6) Der Gebührenschuldner hat die bebauten
und befestigten (versiegelten) Flächen, ihre
Versiegelungsart sowie Art und Umfang vor-
handener Versickerungsanlagen und Nie-
derschlagswassernutzungsanlagen mittels
eines Erklärungsformulars anzuzeigen. Das
Erklärungsformular beinhaltet einen Lage-
plan, der von der Gemeinde zur Verfügung
gestellt wird. In das Erklärungsformular sind
die für die Berechnung der Flächen, die an
die zentrale Niederschlagswasserbeseiti-
gung angeschlossen sind, notwendigen
Maße einzutragen. Das Volumen der Versi-
ckerungsanlagen und Niederschlagswas-
sernutzungsanlagen ist nachzuweisen.
Unbeschadet amtlicher Nachprüfung wird
aus dieser Anzeige die Berechnungsfläche
ermittelt.

(7) Änderungen der nach Abs. 5 erforderli-
chen Angaben hat der Grundstückseigentü-
mer der Gemeinde unverzüglich in gleicher
Form mitzuteilen. Sie sind bei der Berech-
nung der Niederschlagswassergebühr ab
dem der Anzeige folgenden Monat zu
berücksichtigen.

§ 41
Höhe der Abwassergebühren

(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 37 Abs. 1)
beträgt je cbm Abwasser
ab dem 1.1.2010: 1,58 Euro

(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 37
Abs. 2) beträgt je m2 der nach § 40 Abs. 2 bis
4 gewichteten versiegelte Fläche
vom 1.1.2010
bis zum 31.12.2010: 0,41 Euro
ab dem 1.1.2011: 0,46 Euro

§ 42
Entstehung der Gebührenschuld

(1) In den Fällen des § 37 Abs. 1 und 2 ent-
steht die Gebührenschuld für ein Kalender-
jahr mit Ablauf des Kalenderjahres (Veranla-
gungszeitraum). Endet ein Benutzungsver-
hältnis vor Ablauf des Veranlagungszeitrau-
mes, entsteht die Gebührenschuld mit Ende
des Benutzungsverhältnisses.

(2) In den Fällen des § 38 Abs. 1 Satz 3 ent-
steht die Gebührenschuld für den bisherigen
Grundstückseigentümer mit Beginn des auf
den Übergang folgenden Monats; für den
neuen Grundstückseigentümer mit Ablauf
des Veranlagungszeitraumes.

§ 43
Vorauszahlungen

(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht
entstanden ist, sind vom Gebührenschuld-
ner Vorauszahlungen auf die Schmutzwas-
sergebühr und die Niederschlagswasserge-
bühr zu leisten. Die Vorauszahlungen ent-
stehen mit Beginn des Kalendervierteljah-
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res. Beginnt die Gebührenpflicht während
des Veranlagungszeitraumes, entstehen die
Vorauszahlungen mit Beginn des folgenden
Kalendervierteljahres.
(2) Jeder Vorauszahlung für die Schmutz-
wassergebühr ist ein Viertel des zuletzt fest-
gestellten Jahreswasserverbrauchs (§ 39)
und jeder Vorauszahlung für die Nieder-
schlagswassergebühr ein Viertel der zuletzt
festgestellten versiegelten Grundstücksflä-
che (§ 40) zugrunde zu legen. Bei erstmali-
gem Beginn der Gebührenpflicht wird der
voraussichtliche Jahreswasserverbrauch
geschätzt. Die voraussichtliche versiegelte
Fläche wird geschätzt, solange die Erklärung
nach § 40 Abs. 6 nicht abgegeben oder die
Feststellung nach § 45 Abs. 7 nicht getroffen
wurde.

(3) Die für den Veranlagungszeitraum ent-
richteten Vorauszahlungen werden auf die
Gebührenschuld für diesen Zeitraum
angerechnet.

§ 44
Fälligkeit

(1) Die Benutzungsgebühren sind innerhalb
von zwei Wochen nach Bekanntgabe des
Gebührenbescheids zur Zahlung fällig. Sind
Vorauszahlungen (§ 43) geleistet worden,
gilt dies nur, soweit die Gebührenschuld die
geleisteten Vorauszahlungen übersteigt. Ist
die Gebührenschuld kleiner als die geleiste-
ten Vorauszahlungen, wird der Unter-
schiedsbetrag nach Bekanntgabe des Ge-
bührenbescheids durch Aufrechnung oder
Zurückzahlung ausgeglichen.

(2) Die Vorauszahlungen gemäß § 43 wer-
den jeweils zum Ende des Kalenderviertel-
jahres zur Zahlung fällig.

§ 45
Anzeigepflicht

(1) Binnen eines Monats sind der Gemeinde
der Erwerb oder die Veräußerung eines an

die öffentliche Abwasseranlagen ange-
schlossenen Grundstückes anzuzeigen.
Entsprechendes gilt beim Erbbaurecht oder
einem sonstigen dinglichen baulichen
Nutzungsrecht.
Anzeigepflichtig sind der Veräußerer und der
Erwerber.

(2) Binnen eines Monats nach Ablauf des
Veranlagungszeitraums hat der Gebühren-
schuldner der Gemeinde anzuzeigen:

a) die Menge des Wasserverbrauchs aus
einer nichtöffentlichen Wasserversor-
gungsanlage;

b) das auf dem Grundstück gesammelte
und als Brauchwasser genutzte Nieder-
schlagswasser (§ 39 Abs. 1 Nr. 3).

(3) Unverzüglich haben der Grundstücksei-
gentümer und die sonst zur Nutzung eines
Grundstücks oder einer Wohnung berechtig-
ten Personen der Gemeinde mitzuteilen:
a) Änderungen der Beschaffenheit, der

Menge und des zeitlichen Anfalls des
Abwassers;

b) wenn gefährliche oder schädliche Stoffe
in die öffentlichen Abwasseranlagen ge-
langen oder damit zu rechnen ist.

(4) Wird eine Grundstücksentwässerungs-
anlage, auch nur vorübergehend, außer Be-
trieb gesetzt, hat der Grundstückseigentü-
mer diese Absicht so frühzeitig mitzuteilen,
dass der Grundstücksanschluss rechtzeitig
verschlossen oder beseitigt werden kann.

(5) Der Gebührenschuldner hat die Anzeige
nach § 40 Abs. 5 innerhalb eines Monats
nach Aufforderung durch die Gemeinde vor-
zulegen. Bei Änderungen nach § 40 Abs. 6
besteht die Anzeigepflicht ohne Aufforde-
rung der Gemeinde.

(6) Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft
versäumt, so haftet im Falle des Absatzes 1

der bisherige Gebührenschuldner für die Be-
nutzungsgebühren, die auf den Zeitpunkt bis
zum Eingang der Anzeige bei der Gemeinde
entfallen.

(7) Kommt der Gebührenschuldner seinen
Pflichten nach Abs. 5 trotz schriftlicher Erin-
nerung mit Fristsetzung von mindestens 30
Tagen nicht nach, erfolgt die Feststellung auf
Kosten des Gebührenschuldners durch die
Gemeinde oder deren Beauftragten.“

§ 2
§ 48 Abs. 2 der Satzung über die öffentliche
Abwasserbeseitigung vom 17.9.2001, zuletzt
geändert durch Satzung vom 23.11.2009,
wird wie folgt neu gefasst:

„§ 48
Ordnungswidrigkeiten

(2) Ordnungswidrig im Sinne von §§ 8 Abs. 1,
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 KAG handelt,
wer vorsätzlich oder leichtfertig den Anzeige-
pflichten nach § 45 Abs. 1 - 3 und 5 nicht, nicht
richtig oder nicht rechtzeitig nachkommt.“

§ 3
§ 1 dieser Satzung tritt rückwirkend zum 1.
Januar 2010, § 2 zum 1. Januar 2012 in Kraft.

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens-
oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder
aufgrund der GemO beim Zustandekommen
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich inner-
halb eines Jahres seit der Bekanntmachung
dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die
Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der
Satzung verletzt worden sind.
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